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Union und FDP lassen

Vermittlungsausschuss scheitern

ie schwarz-gelbe Koalition hat ges-

tern die Verhandlungen über die

verfassungskonforme Ausgestaltung der

Hartz-IV-Regelsätze im Vermittlungs-

ausschuss scheitern lassen. FDP und

CDU-Wirtschaftsflügel waren aus ideo-

logischen Gründen nicht bereit, eine

angemessene Regelsatzerhöhung mitzu-

tragen. Die Bundeskanzlerin hat sich für

den Koalitionsfrieden und gegen staats-

politische Verantwortung entschieden.

Das Scheitern der Regelsatzverhandlun-

gen ist ein Skandal. Schon zu Verhandlungs-

beginn zeigte sich, dass es der Regierung

nicht um ernsthafte Verhandlungen ging,

sondern um ein „Friss oder Stirb“. Die Op-

position hatte bis zuletzt erhebliche Zweifel,

ob die neue Regelsatzberechnung verfas-

sungskonform ist. Einem erneut verfas-

sungswidrigen Regelsatz konnte die SPD auf

keinen Fall zustimmen. Doch Schwarz-Gelb

war nicht bereit, überhaupt noch über ver-

fassungskonforme Regelsätze zu diskutieren.

Die SPD hat ihre Forderungen während

der Verhandlungen erheblich eingedampft.

Um eine sachgerechte Reform des

Sozialgesetzbuches II (SGB II) zu erreichen,

sind jedoch drei Positionen unerlässlich:

1. Die Regelsätze der Grundsicherung für

Arbeitslose nach dem SGB II müssen

verfassungskonform berechnet werden.

Dies war bisher nicht der Fall. Die Re-

chentricks der Bundesregierung müssen

geheilt werden.

2. Wir brauchen mehr Schulsozialarbeiter.

Die Teilhabe von Kindern im Bildungs-

system hängt nicht nur von Geldleistun-

gen ab, sondern von individueller Be-

treuung und Zuwendung, um herkunfts-

bedingte Defizite abzubauen.

3. Wir brauchen den Mindestlohn in der

Leiharbeit, um den Lohnabstand zwi-

schen Transferleistungen und Arbeits-

löhnen zu sichern. 500 Millionen Euro

werden jedes Jahr ausgegeben, weil Ar-

mutslöhne in der Leiharbeit nicht zum

Leben reichen. Gleiche Bezahlung in der

Leiharbeit muss nach vier Wochen Ei-

narbeitungszeit gelten, damit endlich

gleicher Lohn für gleiche Arbeit bezahlt

wird.
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2 | Hinter den Kulissen

Leiharbeit, Mindestlöhne und das Scheitern

ie SPD hat in den Verhandlun-

gen im Vermittlungsausschuss

wirksame Regeln gegen den Miss-

brauch von Leiharbeit beschließen

wollen. Ein zentraler Punkt der Ver-

handlungen war der Grundsatz „Glei-

cher Lohn für gleiche Arbeit“ für

Leiharbeitnehmer und Stammbeleg-

schaften. Gleichzeitig sollten Fort-

schritte bei Mindestlöhnen erreicht

werden. Auch deshalb haben Union

und FDP die Verhandlungen scheitern

lassen.

Man kann jetzt fragen, was haben Min-

destlöhne und Regelungen gegen den

Missbrauch von Leiharbeit mit der verfas-

sungskonformen Ausgestaltung der

Hartz-IV-Regelsätze zu tun. Die Antwort

ist einfach: Das Fehlen von Mindestlöh-

nen und der Missbrauch von Leiharbeit

führen in Deutschland zu Dumpinglöh-

nen. Immer mehr ArbeitnehmerInnen

sind deshalb auf die Aufstockung durch

Arbeitslosengeld II angewiesen. Ihr Ar-

beitslohn reicht zum Leben nicht aus.

Diese Form der Lohnsubventionierung

auf Kosten der Steuerzahler muss beendet

werden! Leiharbeit muss ein sinnvolles In-

strument zur Überbrückung von Auf-

tragsspitzen bleiben. Sie darf nicht zur

Verschärfung der Lohndrückerei beitra-

gen. Drei Forderungen waren aus sozial-

demokratischer Sicht deshalb in diesem

Bereich zentral.

Grundsatz „Gleicher Lohn für glei-

che Arbeit“ muss nach einer angemes-

senen Einarbeitungszeit für Leihar-

beitnehmer und Stammbelegschaft

gelten: Im Rahmen der Verhandlungen

ist die SPD mit einer Einarbeitungszeit

von vier Wochen bis zu drei Monaten auf

die Bundesregierung zugegangen. Die

meisten Leiharbeitnehmer sind kürzer als

drei Monate in Betrieben eingesetzt. Die

Bundesregierung hatte eine Einarbei-

tungszeit von neun Monaten angeboten

und ist davon nicht abgerückt. Selbst das

SPD-Angebot von vier Monaten wurde in

der letzten Verhandlungsnacht abgelehnt.

Die Verankerung eines Mindest-

lohns für die Zeit- und Leiharbeits-

branche als wirksame Lohnuntergren-

ze: Schwarz-Gelb hat dieser Forderung

einen sogenannten „Referenzlohn“ ge-

genübergestellt. Der Unterschied: Nur der

Mindestlohn beruht auf einem Mindest-

lohntarifvertrag der Sozialpartner und

wird damit von einem tariflichen Mindest-

entgelt getragen. Vom Referenzlohn kann

nach den Vorstellungen der Bundesregie-

rung sogar nach unten abgewichen, wenn

auch Stammbelegschaften in den Betrie-

ben tariflich unter dieser Grenze bezahlt

werden.

Ermöglichen weiterer Mindestlöh-

ne, kurzfristig für das Sicherheitsge-

werbe und die Weiterbildung. Grund-

sätzlich muss es in allen Wirtschafts-

zweigen die Möglichkeit geben, Bran-

chenmindestlöhne zu gestalten: Alle

Wirtschaftszweige sollen in das Arbeit-

nehmerentsendegesetz aufgenommen

werden. Zu diesem Punkt hat die Bundes-

regierung kein Angebot unterbreitet. In

Sachen Weiterbildung und Sicherheits-

dienste blieben die Zusagen der Bundes-

regierung mehr als schwammig. Den

Mindestlohn für die Weiterbildungsbran-

che hat Schwarz-Gelb schon einmal blo-

ckiert.
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